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Honorargutachten zum HOAI-Novellierungsprozess veröffentlicht – 
Bundesregierung ist nun gefordert

Im Dezember 2023 hatten wir über die 
wesentlichen Ergebnisse des Endberichts 
zur Evaluierung der Planungsbereiche der 
HOAI (Planungsbereichsgutachten) infor-
miert. Die Veröffentlichung dieses Gut-
achtens bildete das erste Element eines 
zweistufigen Novellierungsprozesses ana-
log zum Verfahren der HOAI-Novellierung 
2013. Auf der Grundlage des Planungsbe-
reichsgutachtens wurden in der zweiten 
Stufe unter Verantwortung des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) im Zeitraum vom 
01.05.2024 bis zum 01.02.2025 die wirt-
schaftlichen Aspekte der HOAI in einem 
wissenschaftlichen Honorargutachten ge-
prüft und angepasst. Der Endbericht dieses 
vom BMWK beauftragten Honorargutach-
tens wurde am 27.03.2025 veröffentlicht 
Endbericht Honorargutachten

Im Wesentlichen empfiehlt das Hono-
rargutachten folgende Anpassungen:

1. Tafelfortschreibung  
Der Fokus des Gutachtens liegt auf der 
Fortschreibung der Honorartafeln. Dazu 
wurde grundsätzlich auf den Modellen des 
Honorargutachtens zur HOAI 2013 aufge-
setzt. Innerhalb der Modelle wurden be-
stimmte Faktoren herangezogen, die für 
zeitlich, veränderliche Einflüsse auf die 
Honorare stehen. Die Entwicklung der 
Kosten in den Planungsbüros und, von den 

Flächenplanungen abgesehen, die Ent-
wicklung der Baukosten in der Zeit seit der 
letzten Novellierung beeinflussen die Fort-
schreibung der Honorartabellen erheblich. 
Darüber hinaus wurden die Veränderun-
gen bei den technischen und rechtlichen 
Anforderungen berücksichtigt, die neben 
der so genannten Rationalisierung sowie 
den Mehr- und Minderaufwendungen 
aufgrund von im Planungsbereichsgutach-
ten vorgeschlagenen Leistungsanpassun-
gen in den Leistungsbildern besonders 
relevant sind. Für die Bewertung der in-
dexabhängigen Faktoren wurden vor 
allem die statistischen Erhebungen des 
Statistischen Bundesamts herangezogen 
und mit Werten aus den Erhebungen von 
BAK, BIngK und AHO plausibilisiert. Die 
Plausibilisierung der Untersuchungsergeb-
nisse erfolgte ferner durch 46 Experten-
befragungen, gleichmäßig verteilt auf 
Auftragnehmer- und Auftraggeberseite. 
Im Ergebnis wurden alle Honorartafeln 
fortgeschrieben. Die Tafelwerte stehen 
einschließlich der Prognosen mit dem 
Stand des Jahres 2026 zur Verfügung. Die 
in vier verschiedenen Konstellationen dar-
gestellten Anpassungsempfehlungen lie-
gen durchweg im positiven Bereich, teil-
weise mit deutlichen Erhöhungen. So be-
trugen sie beispielsweise im Leistungsbild 
Objektplanung Gebäude und Innenräume 
je nach Höhe der anrechenbaren Kosten 
und unter Zugrundelegung der Kosten-
prognose bis zum Jahr 2026 sowie der 
rechtlichen und technischen Veränderun-
gen ab 2013 zwischen 16 % und 67 % und 
bei der Fachplanung Technische Ausrüs-
tung zwischen 26 % und 76 %. Dabei 
wurden die Honorare von Projekten mit 
geringen anrechenbaren Kosten stärker 
angehoben, da diese in der Regel bisher 
nicht auskömmlich waren. Lediglich im 
Bereich der Bauvermessung erfolgte eine 
realitätskonforme Absenkung der Hono-
rartabelle, da diese im Jahr 2013 unver-
hältnismäßig deutlich angehoben wurde.

Der AHO trauert um seinen 
Ehrenvorsitzenden Ernst Ebert

In tiefer Trauer nimmt der AHO Abschied 
von seinem langjährigen Vorstandsvor-
sitzenden und Ehrenvorsitzenden Ernst 
Ebert, der am 13.05.2025 im Alter von 84 
Jahren unerwartet verstorben ist. 

Ernst Ebert war von 2001 – 2013 AHO-
Vorstandsvorsitzender. Im Jahr 2014 
wurde Ernst Ebert zum ersten Ehrenvor-
sitzenden des AHO ernannt.

Unter seiner Führung wurde der AHO, in 
dem zunächst nur Ingenieurorganisatio-
nen vertreten waren, auch für die Kam-
mern und Verbände der Architekten und 
Stadtplaner geöffnet. Damit hat er den 
AHO zu einer idealen Plattform für kons-
truktive Fachdiskussionen von Ingenieu-
ren, Architekten und Stadtplanern ge-
formt und eine geschlossene erfolgrei-
che Präsentation in Politik und Öffent-
lichkeit ermöglicht. 

Die beiden erfolgreichen Novellierun-
gen der HOAI in den Jahren 2009 und 
2013 wären darüber hinaus ohne das 
beharrliche Wirken von Ernst Ebert in 
dieser Form nicht möglich gewesen. 

Er wird uns und der Verbandswelt als 
langjährige treibende Kraft, als weg-
weisender Unternehmer sowie auch als 
besondere Persönlichkeit und feiner 
Mensch sehr fehlen.

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/OeffentlicheAuftraegeUndVergabe/honorarordnung_fuer_architekten_und_ingenieure_hoai.html 
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2. Leistungsbild und Honorartafel 
„Städtebaulicher Entwurf“
Das neue Leistungsbild „Städtebaulicher 
Entwurf“ liegt mit einer Leistungsbe-
schreibung und der korrespondierenden 
Honorartafel vor. Die Honorartafel wurde 
mit Erfahrungswerten und Stundensatz-
aufzeichnungen sowie Expertenbefra-
gungen plausibilisiert. 

3. Dynamisierung von flächenbezo
genen Honorartafeln 
Mit dem Vorschlag einer Methode zur 
„Dynamisierung“ der Honorartafeln, die 
nicht auf anrechenbare Kosten Bezug 
nehmen, z.B. Flächenplanungen, wird 
eine zentrale Forderung der Kammern 
und Verbände umgesetzt. Die „Dynami-
sierung“ wurde eindeutig definiert und 
stützt sich auf Indizes des Statischen 
Bundesamtes. 

4. Anpassung der Tafeleingangswerte 
und Erweiterung der Honorartafeln 
nach oben
Die Tafeleingangswerte werden bis maxi-
mal 50 Millionen Euro erweitert. Das 
stellt immerhin eine Verdoppelung der 
bisherigen oberen Tabellenwerte dar. In 
Abstimmung mit dem Begleitkreis wur-
den auch im unteren Bereich die Tafelein-
gangswerte angehoben.

5. Berücksichtigung mitzuverarbeiten-
der Bausubstanz
In dem Planungsbereichsgutachten wurde 
neben dem Zuschlag bei Objekten im Be-
stand (ehemals Umbau- oder Modernisie-
rungszuschlag) klargestellt, dass die mit-
zuverarbeitende Bausubstanz bei den 
anrechenbaren Kosten zu berücksichtigen 
und in Textform zu vereinbaren ist. Der 
Wert der mitzuverarbeitenden Bausubs-
tanz kann nach Menge, Kosten, Kennwert 
und Abminderungsfaktor ermittelt wer-
den. Die Gutachter haben für die jeweili-
gen Leistungsbilder spezifische Abminde-
rungsfaktoren zwischen 0,55 und 0,75 
entwickelt. Diese sollen als pauschale 
Faktoren in die HOAI aufgenommen wer-
den. Die komplexe Differenzierung zwi-
schen dem bisherigen Leistungsfaktor und 
dem Zustandsfaktor würde damit zukünf-
tig entfallen. Alternativ kann, wenn dies 
vertraglich vereinbart wurde, die mitzu-
verarbeitende Bausubstanz durch eine 
pauschale Erhöhung der anrechenbaren 
Kosten auf der Grundlage des Anteiles der 
mitzuverarbeitenden Bausubstanz am 
Objekt berücksichtigt werden. 

6. BIM-Regelprozess
Laut dem Planungsbereichsgutachten ist 
die Einführung eines BIM-Regelprozesses 
mit wenigen ergänzenden Grundleistun-
gen und einer ganzen Anzahl von Beson-
deren Leistungen vorgesehen. Die Gut-
achter empfehlen, zur Abgrenzung das 
Wort „Grundleistungen“ durch „Standard-
leistungen“ zu ersetzen, da die Grundleis-
tungen bereits in den Leistungsbildern 
abschließend beschrieben (§ 3 Abs. 1 Satz 
2 HOAI) werden. Der BIM-Regelprozess 
wird von den Gutachtern honorartech-
nisch nicht bewertet und ist damit auch in 
den Honorartafeln nicht enthalten. Ohne 
konkrete vertragliche Vereinbarung tritt 
der Regelprozess BIM nicht hinzu.

7. Umsetzung von Nachhaltigkeits
anforderungen
Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsan-
forderungen ist gemäß Planungsbe-
reichsgutachten bei den Grundleistungen 
auf Anforderungen im Sinne von gesetz-
lichen Vorgaben und konkret benannten 
Leistungen beschränkt. Sowohl die ge-
setzlichen Vorgaben als auch die spezifi-
schen Beschreibungen sind in die Hono-
rartafeln eingeflossen. Darüberhinaus-
gehende Leistungen, wie beispielsweise 
Nachweisführungen im Kontext von 
Zertifizierungen oder Lebenszyklusbe-
rechnungen, sind nach wie vor Besondere 
Leistungen und somit nicht von den Ta-
felwerten abgedeckt.

8. Örtliche Bauüberwachung für  
Verkehrsanlagen und Ingenieurbau-
werke
Die Leistungen aus den Besonderen Leis-
tungen werden wieder in die Grundleistun-
gen (§ 48 HOAI) zurückgeführt. Das Hono-
rar für die Leistungen des § 48 wird in Form 
von Prozentwerten bezogen auf die anre-
chenbaren Kosten bestimmt. Das Honorar 
kann mit 1,6 bis 4,06 % der anrechenbaren 
Kosten oder unter Zugrundelegung der 
geschätzten Bauzeit bzw. des nachgewiese-
nen Zeitbedarfs (gemäß Planungsbereichs-
gutachten) vereinbart werden. Mit diesem 
Vorschlag wird einer zentralen Forderung 
der Kammern und Verbände der Architek-
ten und Ingenieure Rechnung getragen. 

9. Fachüberwachung Tragwerk
Die im Planungsbereichsgutachten vor-
geschlagenen Grundleistungen der Fach-
planung Tragwerksplanung während der 
Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) 
wurden bei dem Grundleistungshonorar 

nicht berücksichtigt. Das Honorargutach-
ten folgt aber der Anregung des Pla-
nungsbereichsgutachtens und stellt klar, 
dass diese Leistungen projektspezifisch 
nach Aufwand zu vergüten sind. 

Folgende Aspekte wurden von dem 
Gutachter-Team nicht behandelt:

- �Abkehr vom Kostenberechnungsmodell 
gemäß Leistungsphase 3 HOAI

Leider wurde eine zentrale Forderung der 
Kammern und Verbände nicht aufgegrif-
fen, das bisherige Kostenberechnungsmo-
dell zu überarbeiten. Das Planungsbe-
reichsgutachten hat die Prüfung themati-
siert, ob die Abrechnung der Leistungspha-
sen 1 – 5 nach der Kostenberechnung und 
die Leistungsphasen 6 – 9 nach der Kosten-
feststellung zielführend ist. Dazu trifft das 
Honorargutachten keine Aussage. 

- Teilleistungsbewertung
Ebenso wenig hat sich das Gutachter-
Team mit der im Planungsbereichsgut-
achten angeregten Prüfung einer Teil-
leistungsbewertung beschäftigt. Damit 
bleibt es erfreulicherweise bei dem 
Grundsatz, dass die Leistungsphase 
grundsätzlich die kleinste abrechenbare 
Einheit der HOAI ist. 

- �Vorschlag eines Honorarwertes statt 
einer Honorarspanne

Auch der Vorschlag, die bisherige Hono-
rarspanne durch einen Honorarwert zu 
ersetzen, wurde nicht umgesetzt. Im Be-
gleitkreis konnte dazu keine Einigkeit er-
zielt werden, ob der Basishonorarsatz, der 
mittlere Honorarsatz oder der obere Ho-
norarsatz die Grundlage für den Honorar-
wert bilden soll. Damit bleibt es beim 
bisherigen System der Honorarspannen.

Weiteres Verfahren zur Novellierung 
der HOAI
Durch die vorgezogene Bundestagsneu-
wahl hat sich der Zeitplan zur Novellierung 
der HOAI verzögert. Sowohl das für die 
HOAI federführende BMWK als auch das 
BMWSB halten es dennoch für realistisch, 
die HOAI-Novelle bis Ende 2025/Anfang 
2026 umzusetzen. Die fachlichen Grundla-
gen liegen vor und können kurzfristig um-
gesetzt werden, sobald das politische Signal 
der neuen Bundesregierung von CDU, CSU 
und SPD erfolgt. Die Kammern und Ver-
bände der Architekten und Ingenieure 
waren und sind hierzu mit der neuen Bun-
desregierung im fortlaufenden Austausch. 
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Luxemburg-Deklaration zu öffentlichen Vergabeverfahren

Am 15.05.2025 fand unter dem Titel „Ar-
chitects+Engineers: Partnership for Resi-
lient Design“ eine gemeinsame Konfe-
renz des Architect’s Council of Europe 
(ACE), dem Order of Architects and Con-
sulting Engineers in Luxembourg (OAI), 
der European Federation of Engineering 
Consutancy Associations (EFCA) und dem 
European Council of Engineers Chambers 
(ECEC) in Luxemburg statt. 

An der Veranstaltung nahmen für den 
AHO Klaus-D. Abraham und Dr. Hans-
Gerd Schmidt teil.

Im Hinblick auf die zu erwartende Über-
arbeitung der EU-Richtlinie zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge wurde die drin-
gende Notwendigkeit von Reformen 
hervorgehoben, um eine qualitätsorien-
tierte Beschaffung und eine bessere Un-

terstützung innovativer, KMU-orientier-
ter Lösungen zu gewährleisten. 

Die Konferenz schloss mit der Verab-
schiedung einer gemeinsamen „Luxem-
bourg-Declaration“ zur Vergabe öffent-
licher Aufträge ab, in der die Verfasser 
sich gemeinsam zur Verbesserung der 
Vergabepraktiken in ganz Europa mit 
dem Ziel der Förderung der Designquali-
tät, Nachhaltigkeit und Nutzungsdauer 
ausprachen.

Die Luxemburg-Deklaration setzt den Fo-
kus auf vier Schwerpunkte:

	• Stärkung des Binnenmarktes durch 
übergreifende Vorschriften für das öf-
fentliche Beschaffungswesen, die über 
den niedrigsten Preis hinausgehen

	• Bessere Berücksichtigung der Beson-
derheiten geistig-schöpferischer Pla-
nungsleistungen

	• Gewährleistung qualitäts- und innova-
tionsorientierter Vergabeverfahren

	• Verbesserung des Zugangs zu öffentli-
chen Aufträgen für KMU und neue 
Marktteilnehmer

10. Deutscher Baugerichtstag am 23. und 24. Mai 2025 in Hamm 

Am 23. und 24. Mai 2025 fand der 10. Deut-
sche Baugerichtstag mit über 400 Teilneh-
mern in Hamm statt, darunter zahlreiche 
Vertreter des AHO und der Kammern und 
Verbände der planenden Berufe. 

Die Teilnehmer aus Justiz, Politik, Wissen-
schaft, den Verbänden und der Baupraxis 
diskutierten in verschiedenen Arbeits-
kreisen die im Vorfeld vorgelegten The-
sen und Fragen zum Bauvertragsrecht 
und Sachverständigenwesen, Vergabe-
recht, Bauprozessrecht, Architekten- und 
Ingenieurrecht, Baubetrieb und zum 
Verbraucherbaurecht

Im Fokus der Diskussion des Arbeitskreises 
IV Architekten- und Ingenieurrecht stand 

die Frage, ob sich gesetzliche Regelungen 
zur Präzisierung des Inhalts und Umfangs 
der Überwachungspflicht von Architekten 
und Ingenieuren empfiehlt. Die hierzu im 
Vorfeld vorgeschlagenen Thesen wurden 
über die zwei Sitzungstage intensiv und 
teilweise kontrovers diskutiert, angepasst 
und schließlich als Empfehlungen zur Ab-
stimmung gestellt. 

Generell waren sich die Teilnehmer einig, 
dass die aktuelle Rechtsprechung zur Haf-
tung von Architekten und Ingenieuren zu 
weitgehend ist und wieder auf ein prakti-
kables Maß reduziert werden muss. Dabei 
wurden auch Fragen des Umfangs und der 
Grenzen der Überwachungspflicht in der 
Lph 8 HOAI diskutiert. Die von den Refe-

renten aufgeworfene Idee, eine gesetzli-
che Verpflichtung für Auftragnehmer zur 
Erstellung eines Überwachungsplanes mit 
projektspezifisch erforderlichen Überwa-
chungsleistungen wurde insbesondere 
wegen des zu befürchtenden Bürokratie-
aufwandes mit überwältigender Mehrheit 
abgelehnt. Stattdessen stimmte die deut-
liche Mehrheit der Teilnehmer der Emp-
fehlung zu, in den Leistungsbildern der 
HOAI in der Lph 8 den Begriff der „Über-
wachung“ durch den einer „stichproben-
artige Kontrolle“ zu ersetzen.

Die gesamten Empfehlungen des 10. 
Deutschen Baugerichtstages können 
unter www.baugerichtstag.de eingese-
hen werden.

Dr. Hans-Gerd Schmidt, Klaus-D. Abraham, Michelle Friederici, Pierre Hurt
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Terminhinweis
•	�23.09.2025

AHO-Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahlen 

im Auditorium Friedrichstraße, 
Friedrichstraße 180 in 10117 Berlin

Terminhinweis
•	�02.07.2025 

IPA-Konferenz 2025

Die IPA-Konferenz findet in diesem 
Jahr am 2. Juli 2025 im Hotel Titanic 
Chaussee Berlin statt. 

Außerdem wird zum IPA Commu-
nity-Abend am 1. Juli und zum IPA-
Praxistag am 3. Juli eingeladen.

Nähere Informationen zum Pro-
gramm unter: http://konferenz.ipa-
zentrum.de

Heft 9 AHO „Projektmanagement in der 
Bau- und Immobilienwirtschaft –  
Standards für Leistungen und Vergütung“, 
6. Auflage, Mai 2025

Die Projektsteuerung im Bauwesen 
hat sich seit den 1970er-Jahren als eine 
eigenständige Leistungsdisziplin bei der 
Abwicklung von großen Bauvorhaben 
etabliert.

Da die in § 31 HOAI beispielhaft auf-
gezählten Leistungen nicht geeignet 
waren, die auftraggeber- und auftrag-
nehmerseitigen Anforderungen an ein 
spezifiziertes Leistungsbild für Projekt-
steuerungsleistungen zu erfüllen, hat 
die AHO-Fachkommission Projektsteue-
rung/Projektmanagement erstmals 1996 
ein Leistungsbild entworfen. Von diesem 
Erstansatz aus hat sich dieses kontinuier-
lich fortentwickelt.

In aktueller Fassung weist die Leistungs-
struktur fünf Handlungsbereiche der 
Projektsteuerung auf:

A	 Organisation
B	 Qualitäten 
C	 Kosten 
D	 Termine
E	 Verträge 

Alle Einzelleistungen werden umfassend 
kommentiert.

Die Handlungsbereiche sind ergänzend 
in fünf Projektstufen differenziert. 

Abgeleitet wurde eine Honorarordnung 
mit verschiedenen Differenzierungsmög-
lichkeiten und Hinweisen zur Projekt-

komplexität sowie Orientierungswerten 
zur Laufzeit des Projektes.

Ergänzt wurden neue Kapitel zu Projekt-
abwicklungsmethoden, Besonderen Leis-
tungen, Projektsteuerung mit BIM sowie 
zur Nachhaltigkeit. Des Weiteren wurde 
ein neues Kapitel „Organisations- und 
Leistungsstrukturanalyse“ entworfen, 
als Grundlage zur Einstufung des Projek-
tes hinsichtlich der Komplexität und er-
gänzenden Leistungsnotwendigkeiten.

Erarbeitet von der AHO-Fachkommis-
sion „Projektsteuerung/Projektmanage-
ment“ unter der Leitung von Prof. Dr. 
Norbert Preuß 

Herausgegeben vom AHO Ausschuss der 
Verbände und Kammern der Ingenieure 
und Architekten für die Honorarord-
nung e.V. 
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Architekten für die Honorarordnung e.V.

Tauentzienstraße 18 · 10789 Berlin

Tel.: +49 30 / 3 10 19 17- 0 
Fax: +49 30 / 3 10 19 17-11

aho@aho.de · www.aho.de

Herstellung: 
DCM Druck Center Meckenheim GmbH 
www.druckcenter.de

Verantwortlich

Vorankündigung neue Auflage in der  
AHO-Schriftenreihe

Heft 28 der AHO-Schriftenreihe „Fachin-
genieurleistungen für die Fassadentech-
nik“, 4. vollständig überarbeitete und 
erweiterte Auflage 

Erarbeitet von der AHO-Fachkommission 
„Fassadenplanung“

Herausgegeben vom AHO Ausschuss der 
Verbände und Kammern der Ingenieu-
re und Architekten für die Honorarord-
nung e.V. 
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